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Bericht des Vorstandes iiber das Vereinsjahr 1964/65

Als am 4. Mirz 1962 das Biindnervolk dem neuen Besoldungsgesetz fiir die Volks-
schullehrer zustimmte, hoffte die Lehrerschaft, der neue Art. 8, der den GrolBBen Rat
erméchtigte, «das Grundgehalt der Lehrer jeweilen angemessen zu erhohen, falls den
kantonalen Beamten Reallohnerhohungen zugestanden werden», wiirde in Zukunft
fiir die Anpassung der Lehrergehilter durch den Groflen Rat geniligen. Der Vorstand
war daher auch zu Beginn dieses Jahres der Auffassung, eine als gerechtfertigt erach-
tete Anpassung der Lehrerbesoldungen konnte durch den Grof8en Rat beschlossen
werden, weil im Zusammenhang mit der in der Friihjah ssession erfolgten Neuein-
reihung der kantonalen Beamten den iibrigen Lehrkriften des Kantons (Kantons-
schullehrer) und einem betrdchtlichen Teil der kantonalen Beamten tatsdchlich eine
sich praktisch als Reallohnerhdhung auswirkende Besserstellung gewihrt wurde. Uber
eine entsprechende Eingabe vom 1. Februar 1965 sind die Kollegen durch das Schul-
blatt vom Mirz 1965 orientiert worden. Im GrolBlen Rat selber wurden daraufhin
zwel Motionen eingereicht. Wihrend Dr. Tarnutzer die Zustindigkeit des GroBen
Rates als dem Sinn des erwihnten Artikels 8 entsprechend bejahte, ersuchte der
Motiondr H. Miiller die Regierung, dem GroBen Rat in der nichsten Session eine
Vorlage fir eine Gesetzesinderung zu unterbreiten, wonach dem kantonalen Parla-
ment die Kompetenz fiir die Festsetzung der Lohne der Volksschullehrer iibertragen
wird. Die Motion Miiller wurde erheblich erklirt.

In der Folge ist dem Vorstand durch das kantonale Erziechungsdepartement ein Ent-
wurf fiir eine Revision des Schulgesetzes sowie fiir eine grofBritliche Verordnung iiber
die Besoldung der Volksschullehrer zugestellt worden. Durch die Revision des Schul-
gesetzes also soll erreicht werden, dall in Zukunft der Grol3e Rat fiir die Festsetzung
der Lehrergehilter zustindig ist. Der Departementsentwurf vom Juni 1965 fiir die
Revision des Schulgesetzes sieht folgende Anderungen vor:

«I, Die Art. 50 und 76 Ziff, 4 des Gesetzes fiir die Volksschulen des Kantons Grau-
blinden (Schulgesetz) vom 19. November 1961 werden revidiert und erhalten fol-
gende Fassung:

Besoldung, Versicherung Art. 50

Die Minimalbesoldung der Lehrer setzt der Grofle Rat in einer besonderen Ver-
ordnung fest.

Jeder Lehrer, der eine Lehrstelle als gewihlter Lehrei innehat, 1st Mitglied der
kantonalen Versicherungskasse, Der Grol3e Rat kann Ausnahmen fiir die Mitglied-
schaft beschlieBen. Er setzt die Primienleistungen fiir die Mitglieder, der Gemein-
den und des Kantons sowie die Renten und allfdlligen Teuerungszulagen auf die-
sen fest.

Andere Beitrige Art. 76

Ziff, 4 Der Kanton leistet Beitrdge fir die offentlichen Schulen an: .........
4. Die Besoldung der Primar- und Sekundarlehrer in der Hohe der Hilfte und der
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen in der Hohe eines Drittels der Minimal-
besoldung, an die Versicherungskassen und ihre Teuerungszulagen auf Renten
gemil BeschluB3 des GroBen Rates, sowie an die verlingerte Schuldauer.



1I. Die Revision tritt mit der Annahme durch das Volk am 30. April 1966 in Kraft. Auf
diesen Zeitpunkt wird das Gesetz iiber die Besoldung der Volksschullehrer im
Kanton Graubiinden (Lehrerbesoldungsgesetz) vom 4. Mirz 1962 aufgehoben.»

Nach eingehenden Beratungen dieser vorgesehenen Anderung des Schulgesetzes und
des uns vorgelegten Entwurfes fiir eine groBritliche Verordnung iiber die Besoldung
der Volksschullehrer ist der Vorstand, nachdem er sich auch durch den Besoldungs-
statistiker, Herrn Sekundarlehrer Chr. Caviezel, iiber die neuere Lohnentwicklung
orientieren lieBl, zu folgender Stellungnahme gelangt: dem kantonalen Erziehungs-
departement wird beantragt, der Kanton mochte auch an die Besoldungen der
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen einen Beitrag in der Hohe der Hilfte leisten,
da auch diese Lehrkriifte an offentlichen Schulen ein obligatorisches Lehrpensum er-
teilen. Diese Regelung wiirde eine gewisse Entlastung der Gemeinden bedeuten und
einen Ausgleich zu Mehraufwendungen fiir Reallohnerhéhungen bringen,

Ferner wird unter 11. beantragt: Die Revision tritt nach Annahme durch das Volk
auf Mitte des Schuljahres 1965/66 in Kraft (oder: ...auf 1. Januar 1966 in Kraft).
Begriindung: Der Entwurf des Erzichungsdepartementes sieht die Inkraftsetzung auf
den 31. April (es miiite wohl heilen 30. April) vor. Da aber zu diesem Zeitpunkt die
meisten Landschulen schlieBen, kimen die Landlehrer erst vom Herbst 1966 an in den
GenuB der mit der Revision verbundenen Besserstellung. Fiir die iibrigen Lehrkrifte
und Schulleute des Kantons, die Kantonsschullehrer, Seminariibungslehrer und
Schulinspektoren, erfolgt jedoch im Zusammenhang mit der Neueinreihung eine Er-
hohung des Grundgehaltes riickwirkend auf den 1. Januar 1965. Daher ersuchen wir,
die Revision auf Mitte des Schuljahres 1965/66 oder — falls es aus administrativen
Griinden giinstiger wiire — auf den 1. Januar 1966 in Kraft treten zu lassen. Auch auf
diese Weise wiirde den Volksschullehrern erst ein Jahr spéiter als den Kantonsschul-
lehrern eine entsprechende Besserstellung gewédhrt.

Zum Entwurf fiir eine Verordnung liber die Besoldung der Volksschullehrer erwidhnen
wir hier aus der Eingabe des Vorstandes an das kantonale Erzichungsdepartement die
zwel hauptsidchlichsten Abdnderungsantrige:

1. Der Antrag auf Gewdhrung von Kinderzulagen und Treue- und Erfahrungszulagen

Wir entnehmen unserer Eingabe wortlich: «Wir stellen dankbar fest, daBl die neue Ver-
ordnung eine Angleichung der Anstellungsverhiltnisse der Volksschullehrer an die
der kantonalen Beamten erstrebt. So soll in Zukunft das Grundgehalt nach 10 Dienst-
jahren das Maximum erreichen. In konsequenter Weiterfithrung dieser erwiinschten
und berechtigten Angleichung wiren nach der Auffassung des Vorstandes auch
den Volksschullehrern Kinderzulagen sowie Treue- und Erfahrungsprdmien auszu-
richten. Wir bitten Sie daher zu priifen, ob Kinderzulagen (vielleicht etwas abgestuft
nach der jihrlichen Schuldauer) gewdhrt werden konnen.

Ein ganz besonderes Anliegen ist uns der Antrag fiir die Gewidhrung von Treue- und
Erfahrungszulagen. Was in der Botschaft des Kleinen Rates an den GrofBen Rat vom
8. Miirz 1965 iiber die Berechtigung und den Zweck der Treue- und Erfahrungszulagen
fiir kantonale Beamte ausgefiihrt ist, gilt auch fiir die Volksschullehrer. Die Erfahrung
und Bewihrung im Schuldienst, die Treue gegentiber der Biindner Schule berechtigen
die Ausrichtung entsprechender Zulagen. Auf die groBen Nachteile eines hdufigen
Lehrerwechsels, welche die Abwanderung von Lehrern in andere Kantone zur Folge

194



195

hat, ist wiederholt hingewiesen worden. Ein zu héufiger Wechsel wirkt sich sowohl
fiir die Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Volksschule wie auch fiir die Forderung
des kulturellen Lebens in den Biindner Gemeinden sehr nachteilig aus. Durch die Ge-
wihrung von Treue- und Erfahrungszulagen konnte eine groBere Kontinuitdt und
Zielstrebigkeit in der Tétigkeit der Lehrer erreicht werden. Denn die erzieherische Ein-
wirkung ist in der Regel erfolgreicher, wenn der Lehrer wihrend ldngerer Zeit sich in
die ortlichen Verhiltnisse einleben und das Milieu der Kinder kennen lernen kann.

DaB die Abwanderung von Lehrern immer noch ein sehr ernst zu nehmendes Problem
ist, ergibt sich aus der nachfolgenden Zusammenstellung, die wir unserer Eingabe vom
1. Februar 1965 entnehmen:

t?z:lcsl'tmt Total ﬁzxxﬁlng. Verheiratung Studium Agcﬁgﬂge Bsglélrsatiicel:iel
Schuljahren Griinde
1957/58 51 27 9 8 1 6
1958/59 53 24 7 10 4 8
1959/60 64 23 11 16 6 8
1960/61 55 16 11 10 2 16
1961/62 51 18 12 10 4 ik
1962/63 59 21 14 12 1 11
1963/64 51 20 11 9 2 9

Tot. in 7 Jahren 384 149 75 75 20 65

In diesen sieben Jahren haben 149 Lehrer Graubiinden verlassen, um sich fiir den
Schuldienst in andern Kantonen zur Verfiigung zu stellen. Im Schuljahr 1964/65 wur-
den 42 Biindner Schulen durch Lehrer im pensionsberechtigten Alter gefiihrt und
7 vakante Lehrstellen mulliten Seminaristen iibertragen werden. Auch im Schuljahr
1965/66 werden nach den gegenwirtigen Meldungen etliche Lehrstellen wieder durch
Seminaristen zu besetzen sein, obwohl die Seminarklasse, die diesen Sommer abge-
schlossen hat, 76 Kandidaten zihlte. Die gesamte Tragweite der mit dem Lehrer-
mangel zusammenhingenden Probleme, auch was die Erschwerung der Ausbildung
am Seminar betrifft, wird in Graubiinden noch hiufig verkannt. Eine betrichtliche
Besserstellung der Volksschullehrer ist daher unerldBlich, wenn wir der Biindner
Schule geniigend tiichtige Lehrkrifte erhalten wollen.

Der ausgesprochene Mangel auch an Sekundarlehrern miite sich auf die Dauer fiir
die gesamte Nachwuchsférderung sehr nachteilig auswirken. Und zwar beruht dieser
Mangel nicht darauf, daB sich zu wenig junge Leute zum Sekundarlehrer ausbilden
lassen, sondern vielmehr darauf, daf3 zum Sekundarlehrer ausgebildete Biindner nicht
selten besser bezahlte Stellen in andern Kantonen annehmen.»

Es folgen hier Vergleiche mit Lehrerbesoldungen anderer Kantone, woraus sich ergibt,
daB die Gehilter der Biindner Lehrer besonders im Maximum wesentlich unter dem
schweizerischen Mittel liegen und daher Treue- und Erfahrungszulagen besonders be-
griindet sind. Wie bei den kantonalen Beamten wird vorgeschlagen, diese Zulagen
abgestuft nach den Dienstjahren auszurichten (nach 12 Dienstjahren 309, nach 24
Dienstjahren 1009%,). Fiir die Primarlehrer werden Treue- und Erfahrungsprimien von
Fr. 1200.— je Jahr, fiir die Sekundarlehrer von FI. 1500.— je Jahr beantragt.



2. Der Antrag auf eine grofere Reallohnerhohung

Der Entwurf des kantonalen Erziehungsdepartementes sicht eine Erhohung der
Grundgehilter um rund 59 vor. Der Vorstand weist nach, daBl den Kantonsschul-
lehrern eine groBere Reallohnerhohung gewidhrt wird. Er schligt daher auch fiir die
Volksschullehrer eine Erhohung der Grundgehilter um 714 9 vor unter der Voraus-
setzung, dal3 tiberdies die beantragten Treue- und Erfahrungsprdmien beschlossen
werden. Von seiten des kantonalen Erziehungsdepartementes sind dann allerdings
grofle Bedenken gedullert worden, ob im gegenwirtigen Zeitpunkt auch Treue- und
Erfahrungspriamien in ein kantonales Gesetz aufgenommen werden konnen, da die
Lehrer Gemeindebeamte seien. Wir haben jedoch an unserer Forderung festgehalten
und beigefiigt, dal3, falls aus zwingenden Griinden die Treue- und Erfahrungszulagen
bei der jetzt vorzunehmenden Revision nicht in die groBritliche Verordnung aufge-
nommen wiirden, wir eine Erhohung der Grundgehédlter um mindestens 129, be-
antragen miissen.

Die Ergebnisse der Verhandlungen im Kleinen Rat sind noch nicht bekannt. Die
Delegierten werden an der Delegiertenversammlung iiber die dann vorliegende Bot-
schaft an den GrofBen Rat orientiert, und es besteht dort die Moglichkeit, weitere An-
trige zuhanden des Kleinen und GrolBlen Rates zu beschlieBen. Die Prisidenten der
Kreiskonferenzen konnen die kleinritliche Botschaft, sobald sie im Druck erscheint,
bei der kantonalen Druckschriftenverwaltung bezichen. Eventuelle Antrige an den
Vorstand wiren diesem bis am 30. Novembe1 einzureichen.

Zu den ubrigen Traktanden der Delegiertenversammlung folgendes:

1. Kommission fiir die Uberarbeitung des Lehrplanes fiir die Primarschule

Der gegenwirtig provisorische Lehrplan gilt bis 1966/67. Auf Grund der gemachten
Erfahrungen soll er iiberarbeitet werden. Es sind damit im Zusammenhang eine Reihe
von Fragen griindlich abzukldren: ob die angegebenen Ziele und Stoffgebiete der Bil-
dungsaufgabe und Stufe entsprechen, ob die sprachliche Gestaltung nicht hier oder
dort der Feile bedarf und inwieweit eine Koordination mit Lehrplinen anderer Kan-
tone wiinschenswert und moglich ist. Zur Priifung dieser Fragen sollten sich Lehrer
der verschiedenen Schulstufen zusammentun. Der Vorstand beantragt, eine besondere
Kommission fiir diese Aufgabe zu bestimmen, und schlédgt als Mitglieder vor:

Franz Capeder, Salouf (Unterstufe); Eduard Casparis, Chur (Unterstufe); Burtel
Bezzola, Zernez (Mittelstufe); Christian Brunold, Chur (Mittelstufe); Balzer Coray,
Disentis (Oberstufe); Ulisse Salis (Mittelstufe); Stefan Disch, Schulinspektor, Griisch.

Den Kreiskonferenzen wird empfohlen, im Laufe dieses Winters den Lehrplan zu be-
sprechen, am besten wohl in Stufenkonferenzen, und eventuelle Abiinderungsantrige
an das Vorstandsmitglied Franz Capeder, Salouf, zu senden.

2. Kommission fiir Fragen Sekundarschule — Gymnasium

Der Vorstand schlédgt vor, verschiedene Fragen, die die Sekundarschule und das untere
Gymnasium betreffen, einer eingehenden Priifung zu unterziehen. Der Eintritt in die
untern Klassen des Gymnasiums sollte Schiilern vom Lande erleichtert werden, in-
dem vor allem in der Gestaltung des Lehrplans fiir das Gymnasium vermehrt auf die
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Sekundarschule Riicksicht zu nehmen wire. Wer heute beispielsweise nach einer
ersten Sekundarklasse ins Gymnasium iibertreten will, hat in der 2. Klasse des Gym-
nasiums wieder mit Franzosisch zu beginnen. Die Kenntnisse, welche er in dieser
Fremdsprache wihrend der 1. Sekundarschulklasse erworben hat, zdhlen beim Ein-
tritt in die 2. Gymnasialklasse in keiner Weise, und er hat wihrend der 2. Klasse des
Gymnasiums nochmals den gleichen Stoff durchzuarbeiten. Anderseits aber werden
beim Eintritt in die 2. Gymnasialklasse schon Kenntnisse in Latein vorausgesetzt,
welche sich ein Sekundarschiiler auf dem Lande nur schwer erwerben kann. Man
spricht heute viel von der Notwendigkeit einer bessern interkantonalen Koordinie-
rung, was Lehrpline, Ubertritte in andere Schulen, Schulbeginn und weitere Schul-
fragen betrifft. Zuallererst aber miilte im Kanton selber eine moglichste Zusammen-
arbeit und besonders auch Riicksichtnahme auf unsere Landschulen erreicht werden.
Die zwei untersten Gymnasialklassen wiren' daher so zu gestalten, daB Schiilern vom
Lande der Anschlull an die 2. oder 3. Klasse ohne schwer zumutbaren Privatunterricht
ermoglicht wird. Es stellt sich daher gleichzeitig die Frage des weitern Ausbaus der
Talschaftssekundarschulen. Im Hinblick auf die heute allgemein geforderte Nach-
wuchsforderung ist die Priifung dieser Fragen dringlich. Das ganze Problem kann nicht
nur durch die Ausrichtung groflerer Stipendien gelost werden. Das erste Gebot der
Zeit scheint uns eine weitgehende Koordinierung in dem Sinne zu sein, daB Schiiler
vom Lande moglichst lange vom Wohnort aus die Schule besuchen und so in der
Familie bleiben konnen. Zur vorbereitenden Abkldarung dieses Fragenkreises beantragt
der Vorstand die Bestimmung einer kleinen Kommission, bestehend aus je einem
Sekundarlehrer der Stadt und vom Lande und einem Kantonsschullehrer. Wir
schlagen folgende Herren vor:

Prof. Kurt Heinz, Chur; Sekundarlehrer Gian Miiller, Chur; Sekundarlehrer Fridolin
Quinter, Tiefencastel.

Wir ersuchen daher, zu folgender Umfrage Stellung zu nehmen und das Ergebnis bis
am 30. November 1965 mitzuteilen:

Stimmen die Kreiskonferenzen der Schaffung der beiden erwihnten Kommissionen und
der vorgeschlagenen Zusammensetzung der Kommissionen zu ?

Von den iibrigen Geschiiften des Vorstandes sei ein Schreiben an die Kreiskonferenzen
erwihnt mit der Empfehlung, den Fragen des Pflanzenschutzes besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Das kantonale Polizeiamt wurde ersucht, ein neues, wirksames
Pflanzenschutzplakat mit einem geeigneten Kommentar herauszugeben und - auf An-
regung eciner Kreiskonferenz — dahin zu wirken, daB3 das Biichlein «Pflanzenschutz in
Graubiinden» in Zukunft an Schiiler fir Fr. 1.— (statt Fr. 2.—) abgegeben werden
kann.

Auf eine Mitteilung eines im pensionsberechtigten Alter stehenden Kollegen wegen
Kiindigung seiner Stelle durch die Schulbehdrde ergab sich nach der Stellungnahme
beider Teile folgender Sachverhalt: Eine Schulbehorde hat einen grundsiitzlichen Be-
schluB3 gefaB3t betreffend Aufhebung des Dienstverhiltnisses bei Errcichen der Alters-
grenze. In der Folge wurde einem Lehrer die Stelle gekiindigt. Diese Kiindigung, ver-
bunden mit einigen Formfehlern, ergab eine unliebsame Situation. Dem betreffenden
Lehrer hitte die Moglichkeit der Demission gegeben werden miissen. Die Behorde
hat sich jedoch fiir die formellen Fehler entschuldigt.



Der Ubertritt vom aktiven Schuldienst in den Ruhestand geht aus verschiedenen
Griinden nicht immer reibungslos vonstatten. Es ist aber anzustreben, da3 in diesem
Zusammenhang zwischen Behorde und Lehrer keine MiBhelligkeiten auftreten. Wir
mochten darum in Erinnerung rufen, dall nach Schulgesetz grundsitzlich die Ge-
meinden Triger der Schule sind und dalB3 die Wahl der Lehrer durch die zustindige
Behorde erfolgt. Sinngemdl ist diese Wahlbehorde auch zustindig, um liber die Be-
endigung des Dienstverhiltnisses zu entscheiden.

Trotzdem ist der erwidhnte Zwischenfall zu bedauern, und wir mochten bei dieser Ge-
legenheit den Kollegen empfehlen, sich rechtzeitig vor Ubertritt in den Ruhestand mit
der zustindigen Behorde liber die vorhandenen Bestimmungen oder auch iiber die
allenfalls vorherrschenden Auffassungen ins Einvernehmen zu setzen.

Als erfreuliche Meldung kann hier ein Legar des verstorbenen Kollegen Jon Janett
Cloetta, Bergiin/Bravuogn, bekanntgegeben werden. In einem Schreiben vom 26.
August 1965 an Herrn Albert Sutter, Lehrer, Chur, teilt das Kreisamt Bergiin mit:
«Das Testament enthilt u. a. auch ein Legat von Fr. 500.— zugunsten des Biindner
Lehrervereins.» Da der Verstorbene seinerzeit Weisung erteilt hatte, diesen Betrag an
Herrn Albert Sutter auszuzahlen, kann daraus die Absicht entnommen werden, damit
die Unterstiitzungskasse des BLV, welche durch den Vorstand der Versicherungskasse
verwaltet wird, zu bedenken. Das Legat wird bestens verdankt.

Die Kantonalkonferenz findet dieses Jahr wieder einmal in der Kapitale Biindens statt.
Als Referent fiir die Hauptversammlung konnte Herr Dr. Peter Seidmann, Ziirich,
gewonnen werden. Dr. Seidmann ist als Erziehungsberater titig und setzt sich gleich-
zeitig auch wissenschaftlich mit Fragen der Psychologie, Erziechung und Kultur- und
Zeitkritik auseinander. Seine Werke « Moderne Jugend, eine Herausforderung an die
Erzieher» und « Der Weg der Tiefenpsychologie in geistesgeschichtlicher Perspektive»
fithren in wohlfundierter und gelegentlich auch frisch-angriftiger Weise zu Grund-
fragen unserer Zeit und Erziehung. Den Kollegen von Chur danken wir fiir die Bereit-
schaft, die Konferenz zu iibernehmen, den Kollegen von Brusio fiir die freundliche
Aufnahme der Biindner Lehrer vor einem Jahr.

Zum SchluB} ersuchen wir die Kreiskonferenzen, die fiir die kantonale Tagung vorge-
sehenen Lieder zu iliben, bezw. aufzufrischen. Wir hoffen, daB recht viele Kollegen an
der Kantonalkonferenz teilnehmen konnen.

Chur, den 20. September 1965
Fiir den Vorstand des Biindner Lehrervereins
C. Buol

198



	Bericht des Vorstandes über das Vereinsjahr 1964/65

